
Stadt Ratzeburg      Ratzeburg, 19.04.2011 

 
- Ausschuss für Schule, Jugend und Sport -  
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 18. Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport am Donnerstag, 

05.05.2011, 18:30 Uhr, 
in den  großen Konferenzraum der Lauenburgischen Gelehrtenschule, Bahnhofsallee 

22, 23909 Ratzeburg 
 

Achtung: Vor Beginn der Sitzung findet ab 17.00 Uhr eine Besichtigung der Schule 
statt. 

 
eingeladen. 
 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie 
verhindert sind. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit  
 

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung   
Punkt 3 Beschluss über die Einwendungen zur 

Niederschrift vom 03.03.2011  
 

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus 
der Sitzung vom 03.03.2011  

SR/BerVoSr/088/2011 

Punkt 5 Bericht der Verwaltung  SR/BerVoSr/089/2011 
Punkt 6 Einwohnerfragestunde   
Punkt 7 Zukunft des Projektes "Gleis 21" inklusive der 

Einrichtung "Konfetti"  
SR/BerVoSr/186/2011 

Punkt 8 Tätigkeitsbericht der Bücherei für das Jahr 2010  SR/BerVoSr/076/2011 
Punkt 9 Arbeitsbericht der Archivgemeinschaft "Nordkreis 

Herzogtum Lauenburg" für das Jahr 2010  
SR/BerVoSr/087/2011 

Punkt 10 Kindertagesstätten   
Punkt 10.1 Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in 

der Ev.-luth. Kindertagesstätte "Hand in Hand"  
SR/BeVoSr/179/2011 

Punkt 10.2 Zuschüsse zu den Betriebskosten; hier: Regelung 
für Integrationskinder  

SR/BeVoSr/180/2011 

Punkt 10.3 Finanzierungsvereinbarung Kita Zipfelmütze  SR/BeVoSr/181/2011 
Punkt 11 Sportlerehrung   
Punkt 11.1 Sportlerehrung; hier: Besetzung der Jury  SR/BeVoSr/183/2011 
Punkt 11.2 Sportlerehrung; Konzeption für die Ehrung der 

verdienten Sportler des Jahres 2011 in 2012  
SR/BeVoSr/185/2011 

Punkt 12 Anträge   
Punkt 13 Anfragen und Mitteilungen   
 
Im Auftrag der Vorsitzenden 
gez. 
Jessen 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 15.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

 
 
Verfasser:   Eckhard Rickert  Amt/Aktenzeichen: 10.01.04 
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der 
Sitzung vom 03.03.2011 
 
Zusammenfassung: Pflichtgemäßer Bericht über die aktuellen Sachstände  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 14.04.2011 
 

 
Sachverhalt:  
 
TOP 7 Lauenburgische Gelehrtenschule; hier: Herstellen des Einvernehmens 
gemäß §44 Absatz 3 des Schulgesetzes 
 
Am 21.03.2011 hat die Stadtvertretung analog beschlossen; die Unterrichtung der 
Schule gemäß Schulgesetz erfolgte mit Schreiben vom 22.03.2011. 
 
TOP 8.2 Kindertagesstättenbedarfsplanung 
     Anträge der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Georgsberg 
 
Mit Datum vom 08.03.2011 wurde die Aufnahme in den Bedarfsplan des Kreises 
beantragt. 
Der Bescheid an die Antragstellerin erfolgte mit Schreiben vom 11.03.2011. 
Im Übrigen wird hierzu auf TOP 5 verwiesen.  
 
 
Mitgezeichnet haben:  
 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 15.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

 
 
Verfasser:   Eckhard Rickert  Amt/Aktenzeichen: 10.01.04 
 
 

Bericht der Verwaltung 
 
Zusammenfassung:  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 14.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
 
1. Kindertagesstättenbedarfsplanung des Kreises 
 
Gemäß Verfügung des Kreises vom 29.03.2011 hat der Jugendhilfeausschuss in 
seiner Sitzung am 24.03.2011 über die Erforderlichkeit von 10 zusätzlichen 
Krippenplätzen und einer Waldgruppe in der Stadt Ratzeburg abschließend beraten 
und beschlossen, einer Aufnahme in den Bedarfsplan IV zuzustimmen.  
 
2. Lauenburgische Gelehrtenschule/Genehmigung von G8 
 
Mit Erlass vom 28.03.2011 hat das Ministerium für Bildung und Kultur den Beschluss 
des Schulleiters, an der Lauenburgischen Gelehrtenschule, beginnend mit der 5. 
Jahrgangsstufe des Schuljahres 2011/2012 allein den achtjährigen Bildungsgang 
anzubieten, gemäß § 44 Absatz 3 Satz 2 SchulG genehmigt.  
Die Genehmigung erfolgte auf der Grundlage der im Einvernehmen mit der 
Schulkonferenz und dem Schulträger eingereichten Unterlagen. 
 
3. Volkshochschule 
 
Der neue Leiter der Volkshochschule hat am 01.04.2011 seine Tätigkeit 
aufgenommen. 
Hierzu wird im Übrigen mündlich vorgetragen.    
 
 
Mitgezeichnet haben:  
 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 19.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

Hauptausschuss 06.06.2011 N 
Stadtvertretung 20.06.2011 Ö 
 
 
Verfasser: Astrid Jessen  Amt/Aktenzeichen: 
51.14.01,511.4.02 
 
 

Zukunft des Projektes "Gleis 21" inklusive der Einrichtung 
"Konfetti" 
 
Zielsetzung: Erhaltung eines bedeutsamen Projektes zur Integration von 
jugendlichen Migrantinnen und Migranten 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der ASJS empfiehlt der Stadtvertretung, zur Mitfinanzierung des Projektes „Gleis 21“ 
inklusive „Konfetti“ in den Haushaltsjahren 2012 bis 2014 jeweils einen Betrag in 
Höhe von ______ € zur Verfügung zu stellen.           
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Astrid Jessen am 19.04.2011 
Wolfgang Werner am 19.04.2011 
Heinz Suhr am 19.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
Die Stadtvertretung hat am 29.06.2009 folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des ASJS, per 
Kooperationsvereinbarung der Arbeitsgemeinschaft für die offene Kinder- und 
Jugendarbeit in der Stadt Ratzeburg beizutreten. 

2. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des ASJS, zur Mitfinanzierung 
des Projektes „Gleis 21“ im I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2009 einen Betrag in Höhe von 5.000,-- € zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Stadtvertretung beschließt auf Empfehlung des ASJS, zur Mitfinanzierung 
des Projektes „Gleis 21“ in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils einen 
Betrag in Höhe von bis zu 20.000,--€ zur Verfügung zu stellen. 

Die Entscheidungen beruhten auf die seinerzeit erstellten Vorlagen gemäß der 
Anlage 1. Mit Schreiben vom 12.04.2011 beantragt die Diakonie auch weiterhin eine 
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angemessene und verlässliche Mitfinanzierung der Stadt Ratzeburg. Auf die Anlagen 
2-5 (Antrag, Kostenplan, Leistungsbeschreibung) wird verwiesen. 
Im Übrigen tragen Vertreter der Antragstellerin ihr Anliegen mündlich vor. 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
je nach Beschlusslage  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Vorlagen vom 22.05.09 und 29.10.10 
Antrag 
Kostenplan 
Leistungsbeschreibung 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
FB 4 
FB 1 
 
 















 

 

 

Diakonisches Werk 
Herzogtum Lauenburg 
 
 
 
 
 

Diakonisches Werk 
Herzogtum Lauenburg 
 
Am Markt 7 
23909 Ratzeburg  

Telefon 
 
(04541) 8893 - 50 
 
Telefax 
(04541) 8893 - 59 

Kreissparkasse 
Herzogtum Lauenburg 
116 998 (BLZ 230 527 50) 
Raiffeisenbank EG 
Ratzeburg 
222 09 (BLZ 200 698 61) 

Evangelische  
Darlehnsgenossenschaft EG Kiel 
265 06 (BLZ 210 602 37) 

                      12.4.2011 
 
Mitfinanzierung der Einrichtung „Gleis 21“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Voß, 
 
nach dem Abschluss unseres Bundesmodellprojektes (30.9.32009) konnten wir die Arbeit von 
Gleis 21 dank der finanziellen Unterstützung der Stadt Ratzeburg, der Bürgerstiftung sowie wei-
teren Akteuren, Spendern und Drittmittelgebern  erfolgreich fortsetzen und erweitern.  
Mittlerweile ist Gleis 21 eine „etablierte“ Einrichtung als interkulturelle Begegnungsstätte, Kinder- 
und Jugendtreff sowie darin integrierter Jugendmigrationsdienst (seit 1.1.2010 vom Bundesmi-
nisterium – „BMFSFJ“ – anerkannt und gefördert). Seit Oktober 2010 werden mit erfreulicher 
Resonanz Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren durch unser Projekt „Konfetti“ gezielt angespro-
chen. 
 
Um die bewährte, sehr gut vernetzte Arbeit zukünftig fachlich qualifiziert fortführen zu können, 
bitten wir um eine angemessene, verlässliche Mitfinanzierung unserer Einrichtung durch die 
Stadt Ratzeburg über das Jahr 2011 hinaus. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben 
 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
     H. Steiner 
-Geschäftsführer- 
 
 
 

Anlage 
Kostenplan 2012 
Leistungsbeschreibung „Gleis 21“ 

Diakonisches Werk • Postfach 1244 • 23902 Ratzeburg 

 
 
Herrn 
Bürgermeister Rainer Voß 
Unter den Linden 1 
23909 Ratzeburg 
 
 



Ausgaben 2012
Personalkosten (1,85 VZ)*
Leitung Vollzeit (39 h/Woche) 53.400,00€                                 
Pädagogischer Mitarbeiter 16 h/Woche 16.750,00€                                 
Pädagigische Mitarbeiterin 17 h/Woche 17.796,88€                                 
Zwischensumme 87.946,88€                                 
Sachkosten
Vertretung (Reinigung) 3.000,00€                                   
Kaltmiete 1000,00 € 12.000,00€                                 
Nebenkosten 135,00 € 1.620,00€                                   
Strom 60,25 € (Wert 2010) 723,00€                                      
Gas, Wasser, Abwasser (150,00 Abschl.) 1.800,00€                                   
Reisekosten 800,00€                                      
Fernmeldekosten 900,00€                                      
Programmausgaben 3.500,00€                                   
Aus- und Fortbildung (einschließlich 
Supervision) Teamsupervision 1.800,00€                                   
Fachliteratur 300,00€                                      
Honorare 6.000,00€                                   
Verbrauchsmittel 1.700,00€                                   
Verwaltung
Erwerb von beweglichen Sachen 600,00€                                      
Bürobedarf 800,00€                                      
Zwischensumme 35.543,00€                                 
Summe 123.489,88€                               

Einnahmen
Eigenmittel Diakonie/Kirche 20.000,00 €                                
BMFSFJ (=0,5 Stelle) 27.120,00 €                                
Räume für Familien 4.800,00 €                                  
Spenden (Kirchengemeinde,…) 2.000,00 €                                  
Stadt Ratzeburg 
Bürgerstiftung 
Zwischensumme 53.920,00 €                                
Finanzierungsbedarf 69.569,88 €                                

Erläuterung:
* 1,85 VZ (Vollzeitstelle) ist die erforderliche personelle Ausstattung für die fachlich 
qualifizierte Arbeit von Gleis 21 in quantitativer und qualitativer Hinsicht.

Gleis 21       Kostenplan 2012
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Leistungsbeschreibung Gleis 21  

 

Interkulturelle Begegnungsstätte, Kinder- und Jugendtreff, Jugendmigrationsdienst  

 

Träger:  Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg, Am Markt 7, 23909 Ratzeburg   

 

Standort:  Gleis 21, Saarlandstr. 2, 23909 Ratzeburg  

 

 

Einführung:   

Das Gleis 21 befindet sich in der Trägerschaft des Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg und 

ist am 01.10.2006 als dreijähriges Bundesmodellprojekt zur Integration für Spätaussiedler gestartet. 

Mittlerweile ist das Gleis 21 eine interkulturelle Begegnungsstätte und ein Kinder- und Jugendtreff 

auf dem St. Georgsberg in Ratzeburg. Zudem ist seit dem 1.1.2010 der Jugendmigrationsdienst des 

Diakonischen Werkes (anerkannt und gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend) mit in die Einrichtung integriert.  

Die Angebote vom Gleis 21 richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne 

Migrationshintergrund. Die Freizeit- und Sportangebote sowie die kontinuierlich strukturierten 

themenspezifischen und z.T. geschlechtsspezifischen Gruppenangebote und gemeinsamen Events 

sind grundsätzlich interkulturell ausgerichtet. Neben den festen Angeboten haben die Jugendlichen 

und jungen Menschen die Möglichkeit, im „offenen Bereich“, neben Billard, Kicker oder anderen 

Spielen, an Kreativ -oder Musikangeboten teilzunehmen und erhalten Unterstützung bei schulischen 

und berufsvorbereiteten Angelegenheiten. 

Gefördert wird die Einrichtung insbesondere von der Bürgerstiftung und der Stadt Ratzeburg sowie 

aus Eigenmitteln des Diakonischen Werkes sowie Spenden. 

Der Jugendmigrationsdienst wird gefördert durch das Bundesamt für Familie, Senioren,  

Frauen und Jugend und ist ein Beratungs- und Begleitungsangebot für junge MigrantInnen 

im Alter von 12-27 Jahre, welche Hilfe und Unterstützung in ihrem sprachlichen, schulischen, 

beruflichen und sozialen Integrationsprozess erhalten.  
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Zielgruppe 1: • Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Alter von 6-27 Jahre, mit und 

ohne Migrationshintergrund, die Unterstützung in ihrem sprachlichen, 

schulischen, beruflichen und sozialen Integrationsprozess benötigen; 

• Jugendliche und junge Menschen, die aufgrund ihres familiären, sozialen 

Umfeldes oder ihrer Herkunft oder ethnischen Zugehörigkeit benachteiligt 

sind und Unterstützung benötigen;  

• Des Weiteren richten sich die Angebote auch an Jugendliche, die keinen 

speziellen Hilfebedarf haben. 

   

Zielgruppe 2: • Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund  

 

Zielgruppe 3:            • Kleinkinder und Kinder bis 12 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund 

 

 

Ziele: • Gesellschaftliche Integration der genannten Zielgruppe, 

• Stabilisierung im lebenspraktischen Bereich und Stärkung der Persönlichkeit 

im Umfeld,  

• Erlernen von Verantwortungsbewusstsein,  

• Erfolgreicher Schulbesuch,  

• Erfolgreicher Einstieg in die Berufswelt, 

• Adäquate Freizeitgestaltung, 

• Akzeptanz und Einhaltung der gesellschaftlichen Normen, 

• Wertevermittlung, insbesondere der im Grundgesetz genannten Grundwerte. 

 

Teilziele:  • Stärkung der Persönlichkeit und Unterstützung bei der Identitätsfindung,  

• Erlernen der Möglichkeiten von Selbsthilfe,  

• Förderung der Sprachkompetenz,  

• Förderung von sozialen Schlüsselkompetenzen (z.B. gegenseitige 

Unterstützung, Stärkung der Eigen- und Fremdwahrnehmung, Stärkung der 

Frustrationstoleranz) 

• Förderung von interkulturellen Kompetenzen, 

• Förderung des Abbaus von Stigmatisierung durch emotionales und  

kognitives Kennenlernen fremder Sichtweisen, 
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• Förderung von gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien durch das  

Entwickeln eines größeren Verständnisses für andere Sichtweisen und 

Erlernen lösungsorientierter Verhaltensweisen, 

• Erwerb von Lernstrategien und Sach- und Fachwissen, 

 

• Aktive Mitgestaltung der TeilnehmerInnen bei der Entwicklung 

themenbezogener Aktionen /Angebote,    

• Freizeitgestaltung vor Ort.  

 

Grundlage diakonischer Arbeit:  

Vor allen finanziellen, konzeptionellen, einrichtungsspezifischen und trägerbezogenen Fragen steht 

der grundlegende theologische Auftrag von Kirche und ihrer Diakonie, Menschen – unabhängig 

von ihrer Nationalität, Weltanschauung, Religionszugehörigkeit oder ihrem Geschlecht – auf ihrem 

Weg durchs Leben zu begleiten, zu fördern und sich leidender, rat- und orientierungssuchender 

Menschen anzunehmen, seitdem es die Gemeinde Jesu gibt.  

Diesen Auftrag nimmt das Diakonische Werk Herzogtum Lauenburg in seinen vielfältigen 

gemeindebezogenen und gemeindeübergreifenden Handlungsfeldern wahr. 

 

Interkultureller Ansatz:  

Alle Angebote vom Gleis 21 sind interkulturell ausgerichtet und können von Menschen mit und 

ohne Migrationshintergrund genutzt werden, unabhängig aus welchem Land sie kommen und 

welcher Religion, Kultur oder ethnischen Gruppe sie angehören. Die Angebote fördern die 

Begegnung und den Austausch von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sowie den Abbau 

von Stigmatisierung und die interkulturellen Kompetenzen eines jeden Einzelnen. Dem liegt ein 

dynamischer Kulturbegriff zugrunde, d.h. Kultur wird als etwas verstanden, was ständig am 

Entstehen und veränderbar ist. Die Kulturen stehen gleichberechtigt nebeneinander, und der 

Lernprozess kann auf allen Seiten stattfinden. Interkulturelle Unterschiede und Konflikte werden 

bewusst gemacht und gemeinsam werden adäquate Lösungsstrategien erarbeitet. Die Begegnung 

mit Menschen aus einer anderen bzw. einer fremden Kultur gilt als eine Bereicherung, in der man 

voneinander und miteinander lernt. 

Die Ziele und das Verständnis der Interkulturellen Arbeit im Gleis 21 sind: 

� Fördern des Verständnisses aus unterschiedlichen Perspektiven, 

� Aushalten von Widersprüchen (Ambiguitätstoleranz),  

� Erziehung zu Respekt vor anderen Menschen,  
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� Abbau von Vorurteilen, 

� Anpassung (integrativ, aber auch assimilativ), 

� Fördern der Interkulturalität,  

� Bewahrung der Eigenständigkeit,  

� Friedens- und antirassistische und demokratische Erziehung.  

 

Die MitarbeiterInnen vom Gleis 21 haben den TeilnehmerInnen gegenüber eine annehmende und 

akzeptierende Haltung. Die TeilnehmerInnen haben die Möglichkeit, sich bei den einzelnen 

Angeboten auszuprobieren, sich auch ehrenamtlich mit einzubringen und ihre individuellen Stärken 

und Fähigkeiten weiterzuentwickeln.  

 

Angebote und methodische Grundlagen: 

 

Angebote:  

 

� Beratung und Begleitung,  

� Unterstützung und Hilfestellungen bei schulischen Angelegenheiten,  

� Sportangebote, 

� Themenzentrierte und z.T. geschlechtsspezifische Gruppenarbeit,  

� Mutter-Kind-Gruppe,  

� Internationale Frauengruppe,  

� Mädchen und Jungengruppe 

� Exkursionen / Ausflüge,  

� Interkulturelle Events,  

� Unterstützung und Hilfestellungen bei schulischen und berufsorientierten Angelegenheiten.  

 

Methoden:  

 

� Feste Gruppenstruktur und kontinuierliche Abläufe, 

� Themenzentrierte Interaktion,  

� Lebensweltorienterte Informationsvermittlung, 

� Theaterpädagogische Elemente/Plan- und Rollenspiele, 

� Video oder Kollagen, 

� Exkursionen und Ausflüge, 

� Unterstützung und Hilfestellung bei schulischen sowie berufsorientierten Angelegenheiten, 

� Abenteuerpädagogische Elemente, 

� Soziale Lernspiele/Kommunikationsübungen, 

� Initiativ- und Sensibilisierungsaufgaben für die gesamte Gruppe. 

 

Ressourcen: 

 

Personelle Ressourcen:  

 

� 1 Sozialpädagogin als Leitung (Vollzeit),  

� 1 weibliche Erzieherin als Honorarkraft (17 Std. wöchentlich), 
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� 1 männlicher Erzieher (16 Std. wöchentlich), 

�  weitere angebotsspezifische Honorarkräfte,  

� Ehrenamtliche MitarbeiterInnen. 

  

Sachliche Ressourcen: 

 

� Gruppenräume im Gleis 21, 

� Unterschiedliche Medien wie Flipchart, Tafel, Stellwand, Methodenkoffer, 

� Bastelmaterialien, 

� Theaterverkleidung, 

� Billard, Kicker und andere Spiele,  

� Spezielles Spiel- und Lernmaterial, 

� Möglichkeiten der Realisierung erlebnispädagogischer Maßnahmen, 

� TV, Videoausrüstung und Schneideprogramm, 

� Mehrere internetfähige Computer, 

� Möglichkeit der Sporthallennutzung und entsprechende Sportausrüstung, 

� Möglichkeit der Nutzung von Kanus und Ausrüstung. 

 

Qualitätssicherung  

Die MitarbeiterInnen vom Gleis 21 sind an das Team „Migration und Integration“ des 

Diakonischen Werkes Herzogtum Lauenburg angebunden. Das Diakonische Werk bietet ein 

multiprofessionelles Team mit einem hohen Vernetzungsgrad im psychosozialen Bereich 

(insbesondere in der Jugendhilfe) sowie einer hohen interkulturellen Kompetenz. Die 

MitarbeiterInnen reflektieren ihre Tätigkeit durch regelmäßige kollegiale Beratung und tauschen 

sich aus. Die MitarbeiterInnen nehmen regelmäßig an Dienstbesprechungen sowie an Team- und 

Fallsupervision teil. Die Fachkräfte qualifizieren sich für ihre Tätigkeit durch den Besuch relevanter 

Fort- und Weiterbildungen.  

Alle MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht in Bezug auf personenbezogene Daten und 

Informationen.  

 

Ratzeburg, den 12.04.2011 

 

 

gez.  

 

 

Stephanie Petersen 

(Leiterin Gleis21)  



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 12.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

 
 
Verfasser:     Amt/Aktenzeichen: 011 02 
 
 

Tätigkeitsbericht der Bücherei für das Jahr 2010 
 
Zusammenfassung: 
 
 
Alljährlich ist der Jahresbericht der Stadtbücherei Ratzeburg dem Ausschuss zur 
Kenntnis zu geben; dieser ist als Anlage beigefügt. 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Wolfgang Werner am 24.02.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 24.02.2011 
 

 
Sachverhalt: 
 
Siehe Zusammenfassung  
 
 
Mitgezeichnet haben:  
 















 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 15.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

 
 
Verfasser:   Eckhard Rickert  Amt/Aktenzeichen: 1/4 
 
 

Arbeitsbericht der Archivgemeinschaft "Nordkreis 
Herzogtum Lauenburg" für das Jahr 2010 
 
Zusammenfassung:  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 12.04.2011 
Wolfgang Werner am 12.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 14.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
 
Dem ASJS ist jährlich über die Tätigkeit der Archivgemeinschaft zu berichten. 
 
Ein entsprechender Arbeitsbericht für das Jahr 2010 ist dieser Vorlage beigefügt. 
 
Im Übrigen steht der Stadtarchivar für Fragen und ergänzende Ausführungen zur 
Verfügung.  
 
 
Mitgezeichnet haben: 
 
Herr Werner  
 



























 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 15.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

 
 
Verfasser: Susanne Born  Amt/Aktenzeichen: 5.55.15 
 
 

Gewährung von Zuschüssen für Investitionen in der Ev.-
luth. Kindertagesstätte "Hand in Hand" 
 
Zielsetzung: Erhaltung der Gebäudesubstanz 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:   
 
1. Der ASJS beschließt unter der Voraussetzung, dass im  
I. Nachtragshaushaltsplan 2011 zweckgebundene Haushaltsmittel zur 
Verfügung gestellt werden und die Gesamtfinanzierung gesichert ist, der Ev.-
Luth. Kirchengemeinde St. Petri einen Zuschuss zu den Kosten der 
Deckensanierung in Höhe von 20% der Investitionskosten, maximal jedoch 
10.400,00 € zu gewähren. 
 
2. Der ASJS beschließt unter der Voraussetzung, dass im I. Nachtrags- 
haushaltsplan 2011 zweckgebundene Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt 
werden und die Gesamtfinanzierung gesichert ist, der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde St. Petri einen Zuschuss zu den Kosten der Sanierung der 
Regenwasserleitungen in Höhe von 20 % der Investitionskosten, maximal 
jedoch 1.320,00 € zu gewähren. 
 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 14.04.2011 
Wolfgang Werner am 15.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 11.04.2011 ( als Anlage beigefügt ) beantragt die Ev.- Luth. 
Kirchengemeinde St. Petri einen Zuschuss zur Sanierung der Unterdecke der 
Halle und des Mehrzweckraumes in der Kita „Hand in Hand“ sowie einen 
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Zuschuss zu den Investitionskosten für die Sanierung zweier erdverlegter 
Regenwasserleitungen unter dem Gebäude. 
 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 52.000,00 € für die Deckensanierung und 
6.600, 00 € für die Regenwasserleitungen. Auf die Kostenberechnung wird 
verwiesen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, an der bisherigen Praxis festzuhalten und analog 
zur Kreisförderung einen Zuschuss in Höhe von jeweils 20 % der 
Investitionskosten, höchstens jedoch in Höhe von 10.400,00 € für die 
Deckensanierung und 1.320,00 € für die Leitungssanierung zu gewähren. 
Diese Beträge wären außerplanmäßig bereitzustellen und im Rahmen eines 
Nachtragshaushaltes zu veranschlagen 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:      - siehe Text oben - 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Zuschussantrag der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petri 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
FB 4 
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Verfasser: Susanne Born  Amt/Aktenzeichen: 5.55.02 
 
 

Zuschüsse zu den Betriebskosten; hier: Regelung für 
Integrationskinder 
 
Zielsetzung:  angemessene Berücksichtigung von Einzelintegrationsplätzen 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Die Verwaltung wird beauftragt für die besondere Berücksichtigung der 
Einzelintegrationsplätze bei der Berechnung des Betriebskostenzuschusses 
entsprechende Nebenabreden zu den Finanzierungsvereinbarungen zu treffen. 
 
 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 14.04.2011 
Wolfgang Werner am 15.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Stadtvertretung hat in Ihrer Sitzung am 28.06.2010 auf Empfehlung des ASJS 
beschlossen mit den Trägern von Kindertagesstätten Finanzierungsvereinbarungen 
mit einem Betriebskostenzuschuss je Betreuungsstunde und tatsächlicher Belegung 
entsprechend den Richtlinien des Kreises Herzogtum Lauenburg zum 
Kindergartenkostenausgleich gem. § 25 Abs. 2 KiTaG für das Kindergartenjahr 
2009/2010 abzuschließen.  
 
Die Praxis hat nun gezeigt, dass die Finanzierungsvereinbarungen hinsichtlich der 
Berücksichtigung der Einzelintegrationsplätze angepasst werden müssen. 
Ein Einzelintegrationskind belegt in einer Regelgruppe grundsätzlich zwei 
Gruppenplätze. In der letzten Kindertagesstättenträgerkonferenz am 23.02.2011 
wurde dargelegt, dass durch diese Regelung den Kitas pro Jahr und Platz ein Minus 
zwischen 1.500,00 € und 2.000,00 € entsteht. Bisher wurden die Plätze der 
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Einzelintegrationskinder bei der Berechnung des Betriebskostenzuschusses nur mit 
einem Platz berechnet. Um der Besonderheit dieser Plätze jedoch gerecht zu 
werden, sollten sie zukünftig bei der Berechnung des Zuschussbetrages mit zwei 
Plätzen pro Kind berücksichtigt werden.  Diese Regelung sollte mit Beginn des 
neuen Kita-Jahres 2011/2010 in Kraft treten.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: Für das Hauhaltsjahr 2011 müssen im I. Nachtrag 
zusätzliche Mittel in Höhe von 4.000,00 € bereitgestellt werden. Ab dem 
Haushaltsjahr 2012 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 9.400 ,00 € benötigt. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
FB 4 
FB 1 
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Verfasser: Susanne Born  Amt/Aktenzeichen: 5.5598 
 
 

Finanzierungsvereinbarung Kita Zipfelmütze 
 
Zielsetzung: Aktualisierung der Finanzierungsvereinbarung 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Der ASJS beschließt auf der Grundlage seines am 03.03.2011 gefassten 
Beschlusses die Finanzierungsvereinbarung mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
St. Georgsberg anzupassen.  
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 14.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
 
In der am 28.06.2010 von der Stadtvertretung auf Empfehlung des ASJS 
beschlossenen Finanzierungsvereinbarung mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
St. Georgsberg für die Kindertagestätte Zipfelmütze ist in § 1 Abs. 1 und 6 die Anzahl 
der Gruppen in der Einrichtung mit 4 Gruppen festgelegt.  
In seiner Sitzung am 03.03.2011 hat der ASJS der Einrichtung einer integrativen 
Waldgruppe, der Umwandlung einer Familiengruppe in eine Krippengruppe sowie 
der Umwandlung einer Regelgruppe in eine Familiengruppe in der Kindertagesstätte 
Zipfelmütze zugestimmt. Durch diese Veränderung erhöht sich die Anzahl der 
Gruppen auf 5. 
§ 1 der Finanzierungsvereinbarung ist daher anzupassen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:   - keine - 
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Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
FB 4 
 
 



 

Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 
 Datum: 18.04.11 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.05.2011 Ö 

 
 
Verfasser: Astrid Jessen  Amt/Aktenzeichen: 52 24 70/9 
 

Sportlerehrung; hier: Besetzung der Jury 
 
Zielsetzung: 
effektive Vorbereitung und Durchführung der Sportlerehrung 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
Der ASJS beschließt, den Arbeitskreis zur Konzeption, Vorbereitung und 
Durchführung künftiger Sportlerehrungen wie folgt neu zu besetzen:   
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Astrid Jessen am 14.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 15.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
Die jetzige Besetzung des Arbeitskreises „Jury Sportlerehrung“ hat sich aufgrund 
verschiedener Umstände nicht bewährt. Aufgrund dessen ist die Besetzung neu zu 
überdenken. In jedem Fall sollte, wie in der Vergangenheit, die „Jury“ eine ungerade 
Anzahl von Mitgliedern haben. Die Ausschussvorsitzende, die stellvertretende 
Ausschussvorsitzende, der Fachbereichsleiter Schulen, Sport, Familien, Jugend und 
Senioren sowie ein Vertreter des Sponsors sollten in jedem Fall der „Jury“ 
angehören.    
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 
keine  
 
Anlagenverzeichnis: 
-entfällt- 
 
 
mitgezeichnet haben: 
-entfällt- 
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Verfasser: Astrid Jessen  Amt/Aktenzeichen: 52 24 70/9 
 

Sportlerehrung; Konzeption für die Ehrung der verdienten 
Sportler des Jahres 2011 in 2012 
 
Zielsetzung: 
Einbindung der Sportlerehrung 2011 in das 950-jährige Stadtjubiläum 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Jury Sportlerehrung wird gebeten, eine Konzeption für die Ehrung der verdienten 
Sportler des Jahres 2011 anlässlich des Stadtjubiläums im Jahr 2012 zu entwickeln. 
Die bisherige Konzeption wird für ein Jahr ausgesetzt. Der ASJS ist vor Umsetzung 
der neu entwickelten Konzeption hinsichtlich des Budgets zu beteiligen.   
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Astrid Jessen am 14.04.2011 
Bürgermeister Rainer Voß am 15.04.2011 
 

 
Sachverhalt: 
Anlässlich des 950-jährigen Stadtjubiläums werden für das kommende Jahr viele 
Veranstaltungen geplant. Die Verwaltung regt an, die Sportlerehrung hier 
einzubinden und in einem besonderen Rahmen, evtl. als 2 – 3 stündige Sportschau 
durchzuführen. Hierfür wäre ein Termin im Winter anhand des 
Veranstaltungskalenders der Stadt Ratzeburg abzustimmen. Die Sportschau könnte 
in der Lauenburgischen Gelehrtenschule oder in der Riemannhalle stattfinden. Diese 
Überlegungen wurden bereits in der gestrigen Sitzung der Kultur-AG den 
anwesenden Vereinen und Verbänden vorgestellt. 
Im Übrigen wird mündlich vorgetragen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
-z. Zt. noch nicht zu beziffern-  
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 


